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Berlin, 27. Januar 2020 

Datenschutz schafft Vertrauen in Künstliche Intelligenz 
Zum Europäischen Datenschutztag plädiert der BvD dafür, Datenschutz als Wettbe-
werbsvorteil bei Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz zu verstehen 

 

Anlässlich des morgigen Europäischen Datenschutztags (28. Januar) plädiert der Berufs-
verband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. dafür, das Thema Daten-
schutz bei digitalen Technologien als Wettbewerbsvorteil auszubauen. Dabei befürwortet 
der BvD den in den Leitlinien von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen pro-
pagierten „eigenen, europäischen Weg“, der „hohe ethische Datenschutz- und Sicherheits-
standards“ wahrt. „Datenschutz schafft Transparenz und Vertrauen und erleichtert damit 
maßgeblich die Akzeptanz von Digitalisierung bei den Kunden und in der Gesellschaft“, 
erläutert Thomas Spaeing, Vorstandsvorsitzender des BvD, „das gilt insbesondere für KI.“ 
Wichtig sei es für Europa nun, sich die Vormachtstellung im Bereich Datenschutz nicht neh-
men zu lassen. „Die europäische Datenschutz-Grundverordnung gilt nach anfänglicher Kri-
tik mittlerweile als einziger internationaler Standard“, so Spaeing. „Wenn wir nicht aufpas-
sen, dann haben uns die anderen nicht nur bei der Digitalisierung, sondern bald auch beim 
Datenschutz und damit beim Schlüsselfaktor Kundenvertrauen überholt.“ 

Den Datenschutzbeauftragten in Unternehmen falle gerade im Bereich der Künstlichen In-
telligenz eine wichtige Rolle zu: Sie unterstützen die Unternehmen mit ihrer Fachkenntnis 
dabei, KI-Projekte von Anfang an datenschutzkonform aufzustellen. „Die Datenschutzbe-
auftragten werden damit zu Lotsen für die Einführung und den Betrieb von KI-Systemen“, 
so Spaeing.  

Umso unverständlicher ist für ihn die andauernde Diskussion um die betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten. Die Schwächung der Unternehmen durch die Aushöhlung der Benen-
nungspflicht ist absolut rückwärtsgewandt „Um millionenfach personenbezogene Daten zu 
verarbeiten, braucht es heute nur noch wenige Personen. Die Grenze der Benennungs-
pflicht an der Zahl der Mitarbeiter festzumachen zeigt, dass Teile der Politik die Digitalisie-
rung nicht wirklich verstanden haben“, kritisierte Spaeing (vgl. BvD-Positionspapier vom 
28.09.2018)  

Spaeing kündigte an, dass sich der BvD und der Dachverband European Federation of 
Data Protection Officers (EFDPO) für die Verbesserung der Regelungen bei einem gleich-
zeitig starken Datenschutz im Zuge der im Frühjahr anstehenden DSGVO-Evaluierung ein-
setzen werden. Dabei plädieren die Mitgliedsverbände auch für eine Entlastung von Verei-
nen und kleinen Betrieben etwa bei der Dokumentationspflicht, soweit diese nicht digitale 
Geschäftsmodelle betreiben. 
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Der Europäische Datenschutztag findet auf Initiative des Europarats seit 2007 jährlich am 
28. Januar statt. An diesem Tag unterzeichnete der Rat 1981 die Europäische Datenschutz-
konvention. Über 50 Länder sind dem Abkommen bis heute beigetreten.  
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Der BvD: Die Interessenvertretung der Datenschutzbeauftragten 
Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. fördert die beruflichen Interessen 

der Datenschutzbeauftragten in Behörden und Betrieben und setzt sich aktiv für die weitere Entwicklung und 
Akzeptanz des Berufes „Datenschutzbeauftragter“ in Deutschland und Europa ein.  


